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Bern, 18. August 2010

Anpassung von Verordnungen aufgrund der Einführung biometrischer Daten im Aus
länderausweis (Weiterentwicklung des Schengen-Besitzstands); Vernehmiassung

Sehr geehrte Frau Amstutz

Mit Schreiben vom 17. Juni 2010 haben Sie die Vorstandsmitglieder des Schweizerischen
Städteverbands zur Vernehmlassung betreffend das oben genannte Geschäft eingeladen.

Der Gemeinderat dankt Ihnen für die Gelegenheit zur Stellungnahme.

Der Gemeinderat lehnt den vorliegenden Verordnungsentwurf ab. Er weist mit Nachdruck dar
auf hin, dass die in Artikel 8 angepassten kantonalen Höchstgebühren nicht kostendeckend
sind. Auch mit den drei neuen Gebührentypen und den festgelegten Tarifen können die Auf-
wände, die sich für die ausstellenden Behörden ergeben, nicht kostendeckend beglichen wer
den. Die Kalkulation, welche vom Bundesamt für Migration durchgeführt wurde (Erhebung der
biometrischen Daten einer Person = durchschnittlich 9 Minuten), sind nicht realistisch.

Der Gemeinderat beantragt, dass die entsprechenden Gebühren in der Verordnung vom
24. Oktober 2007 über die Gebühren zum Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Aus
länder (Gebührenverordnung AuG; GebV-AuG; SR 142.209) angepasst beziehungsweise er
höht werden.

Der Gemeinderat dankt Ihnen für die Berücksichtigung seiner Stellungnahme.

Mit freundlichen Grüssen

Alexander Tschäppät
Stadtpräsident

r. Jürg Wichtermann
tadtschreiber


